
Eingeber Eingang Anregungen, Bedenken, Hinweise Stellungnahme der Verwaltung

Herr Hans-Felix Westhoff Telefonisch am 05.07.2018
Hinweis auf redaktionellen Fehler (Verbot Nr.20 trotz Rücknahme 
nicht entfernt) im Landschaftsplan Nr. 4 Kamen-Bönen

Dem Hinweis wird gefolgt und der 
redaktionelle Fehler korrigiert.

Stadt Fröndenberg/Ruhr Mit Schreiben vom 17.07.2018
Die Stadt Fröndenberg/Ruhr hat keine Anregungen im Rahmen 
des o.g. Planverfahrens.

Stadt Lünen Mit Schreiben vom 18.07.2018

Im Rahmen dieser erneuten Beteiligung hat die Stadt Lünen hat 
[sic] gegen die überarbeiteten Darstellungen der 
Landschaftspläne keine Bedenken oder Anregungen 
vorzubringen.

Lippeverband Mit Schreiben vom 27.07.2018
Gegen die aktuell vorgesehenen Änderungen der o.g. 
Landschaftspläne (Fassung April 2018) erheben wir keine 
Bedenken und haben keine Anmerkungen.

Die Änderungsvorschläge sehen vor, bestimmte Grünlandflächen 
im Eigentum der öffentlichen Hand, von Naturschutzverbänden 
oder Stiftungen, von Verboten der Naturschutzgebietsordnung 
auszunehmen.
Betroffen sind insbesondere Flächen der Städte und Gemeinden 
des Kreises Unna, aber auch Flächen des Regionalverbandes 
Ruhr. Begründet wird dies mit der Annahme, dass genau diese 
Eigentümer die betreffenden Flächen auch ohne eine Festsetzung 

Regionalverband Ruhr 
(RVR)

Mit Schreiben vom 31.07.2018

Eigentümer die betreffenden Flächen auch ohne eine Festsetzung 
im Landschaftsplan naturschutzkonform nutzen. Argumentiert wird 
weiterhin auch damit, dass die Verbote für die Bewirtschafter und 
auch für die Eigentümer zu finanziellen Einbußen führen würden, 
da sie Vertragsnaturschutz auf diesen Flächen ausschließen.
Der Regionalverband Ruhr hat die Sicherung und 
Weiterentwicklung von Grün-, Wasser-, Wald- und sonstigen von 
der Bebauung freizuhaltenden Flächen mit überörtlicher 
Bedeutung für die Erholung und zur Erhaltung eines 
ausgewogenen Naturhaushaltes (sog. Verbandsgrünflächen) zur 
Aufgabe. Daher ist auf allen Flächen des Regionalverbandes Ruhr 
von einer naturschutzkonformen Nutzung auszugehen.
Es sollten daher sämtliche Flächen des Regionalverbandes Ruhr 
in Naturschutzgebieten im Kreis Unna von den genannten 
Verboten ausgenommen werden.

Der Anregung wird nicht gefolgt, da 
sich diese auf Bereiche bezieht, die 
kein Bestandteil des aktuell 
durchgeführten 
Änderungsverfahrens sind und den 
Landschaftsplanänderungen nicht 
widersprochen wird.
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Landesamt für Natur, 
Umwelt und 
Verbraucherschutz 
(LANUV)

Mit Schreiben vom 01.08.2018

Ich verweise diesbezüglich auf mein Schreiben vom 05.02.2018. 
Aufgrund der Beteiligung des LANUV durch Ihr Schreiben vom 
13.12.2017 erfolgte eine fachliche Beratung des LANUV 
hinsichtlich der Regelungen von Flächen des 
Vertragsnaturschutzes in den genannten Landschaftsplänen. 
Darüber hinaus gibt es von Seiten des LANUV zur erneuten 
Beteiligung keine weiteren Hinweise.

Rein redaktionell erfolgt der Hinweis, dass die Rücknahme einer 
geplanten Änderung offenbar textlich nicht vollständig 
nachvollzogen wurde. Dies betrifft die Landschaftspläne 4, 5 und 
6. Hier wurde offenbar im jeweils ersten Punkt vergessen, den 
Verweis auf die allgemine Festsetzung Nr. 20 zu löschen.

Dem Hinweis wird gefolgt und der 
redaktionelle Fehler korrigiert.

Stand: 06.09.2018




